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1. Aufgaben und Zielsetzungen  

1.1. Einführung 

Die derzeit bestehende Schulentwicklungsplanung basiert auf der MitSEPl  

für allgemeinbildende Schulen für den Planungszeitraum 2014/2015 bis 2018/2019  

sowie der Fortschreibungen 1-4 und hat eine Gültigkeit bis zum 31.07.2022.  

 

Bisherige Planungen 

 MitSEPl für allgemeinbildende Schulen für den Planungszeitraum 2014/2015  

bis 2018/2019 (Stadtratsbeschluss vom 11.12.2013) 

 1. Fortschreibung (Stadtratsbeschluss vom 18.02.2015) 

 2. Fortschreibung (Stadtratsbeschluss vom 13.06.2018) 

 3. Fortschreibung (Stadtratsbeschluss vom 17.10.2018) 

 4. Fortschreibung (Stadtratsbeschluss vom 22.05.2019) 

 

Gemäß Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt sind Schulentwicklungspläne 

mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen und fortzuschreiben. Sie sind auch 

unabhängig davon fortzuschreiben, wenn hinreichende Gründe eine Änderung des 

vorliegenden genehmigten Schulentwicklungsplanes erfordern.  

 

Der vorliegende Schulentwicklungsplan spiegelt somit den aktuellen Stand des 

derzeitigen Schulangebotes sowie die Auslastung der Schulen wider und soll anhand 

der vorliegenden Schülerzahlen sowie -prognosen und dem vorhandenen 

Raumangebot den derzeitigen und zukünftigen Bedarf darstellen und Ziele definieren. 

 

1.2. Herausforderungen an die Schulentwicklungsplanung 

Im Gegensatz zu vorangegangenen Schulentwicklungsplanungen standen 

Schulträger und Schulen vor neuen Entwicklungen. Der starke Zuzug von Menschen 

mit Migrationshintergrund im Zuge der Flüchtlingswelle, die am stärksten in den Jahren 

2015 – 2017 ausgeprägt und in dem Maße nicht planbar war, stellte völlig neue 

Herausforderungen an alle Beteiligten.   

 
Sich verändernde Bildungsangebote, wie z. B. Schulformumwandlungen bzw. die 
Aufnahme neuer Bildungsangebote, sind ebenso zu berücksichtigen wie die 
Optimierung der Nutzung der vorhandenen Schulstandorte. 
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Um den gestiegenen Raumbedarfen an einzelnen Schulstandorten gerecht zu werden, 
wurden dringend notwendige Kapazitätserweiterungen temporär umgesetzt, 
beispielsweise durch das Errichten von Schulcontainern.  
 

1.2.1. Demografie 

Im Planungszeitraum der bisherigen Schulentwicklungsplanung (ab dem Schuljahr 

2014/2015) zeigt sich bei der Entwicklung der Geburten und Sterbefälle, dass die 

Geburten bis 2017 eine leicht steigende Tendenz aufweisen und ab 2018 absinken 

und unter bzw. um 550 Geburten pro Jahr liegen.   

 

Quelle: 2021 Stadt Dessau-Roßlau, Kommunale Statistikstelle 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, * Kommunale Statistikstelle, eigene Berechnungen auf Basis 

Melderegister 

 

Im Gegensatz zu den Geburtenzahlen und -prognosen lagen die Zahlen der 

SchulanfängerInnen über dem Niveau der Geburtenzahlen, was zum großen Teil auf 

den Zuzug von Familien mit Migrationshintergrund zurückzuführen ist.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Geburten 566 558 590 630 647 539 551 526

Sterbefälle 1.248 1.236 1.287 1.334 1.382 1.347 1.436 1.387
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(Quelle: Landesschulamt / Amt für Bildung und Schulentwicklung) 

 

Beim Ausblick auf das Schuljahr 2021/2022 sowie die kommenden Schuljahre ist 

erkennbar, dass die Zahlen der SchulanfängerInnen gemäß der 

Schülerzahlenprognose auf der Grundlage der bis zum 30.06.2020 erfassten Geburten 

für die nächsten Jahre stabil bleiben. Ab dem Schuljahr 2025/26 zeichnet sich eine 

leichte Senkung der SchulanfängerInnen ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung, Schülerzahlen auf Basis der tatsächlichen Geburten 

sowie Meldungen der Grundschulen zum Schuljahr 2021/22 / Stand: 30.05.2021) 
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Schülerzahlen der kommunalen allgemeinbildenden Schulen  

(Quelle: Landesschulamt / Amt für Bildung und Schulentwicklung / Schülerzahlen auf der Basis der 
tatsächlichen Geburten) 
 
Im folgenden Diagramm sind die Schülerzahlen der Schulen in freier 
Trägerschaft dargestellt      

(Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung / Schülerzahlen auf der Basis der tatsächlichen 
Geburten, ohne Zahlen Waldorfschule – Zahlen Waldorfschule unter Punkt 3.5.) 
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1.3. Aufgaben 

Die Schulentwicklungsplanung verfolgt die Aufgabe, den Anforderungen zu 

Mindestschülerzahlen sowie zur Anfangsklassenbildung im Rahmen der SEPl-VO 

2022 i. V. mit dem SchulG LSA zu entsprechen. Dabei sind die spezifischen örtlichen 

und räumlichen Voraussetzungen der Schulstandorte der Stadt Dessau-Roßlau zu 

betrachten und auszuwerten. Das Bildungsangebot muss demographische 

Entwicklungen berücksichtigen und sollte für alle Schülerinnen und Schüler der Stadt 

Dessau-Roßlau erreichbar vorgehalten werden. 

Neu ist die Erfassung und Bearbeitung der SEPl in digitaler Form im Rahmen des 

Bildungsmanagementsystems des Landes Sachsen-Anhalt (BMS-LSA). Das BMS-

LSA ist ein modulares IT-System, mit dem schrittweise die Umstellung auf 

medienbruchfreie, digitale Verwaltungsprozesse an den Schulen, Schulbehörden und 

Schulträgern erfolgen soll.   

 

1.4. Zielsetzungen 

Unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben zu Mindestschülerzahlen, der 

Zügigkeitsrichtwerte und des Wahlverhaltens der Personensorgeberechtigen bei der 

Wahl einer weiterführenden Schule soll ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot für die 

mittel- und langfristige Nachfrage geschaffen werden. Dabei stehen ein breites 

Angebot und gute Lernbedingungen im Vordergrund.  

Berücksichtigt werden muss auch der Wunsch der Bevölkerung nach alternativen bzw. 

ergänzenden Schulformen.   

 

Weiterhin sollte der Abbau des Investitions-/Sanierungsstaus im Rahmen der 

vorhandenen Haushaltsmittel sowie gegebenenfalls mithilfe entsprechender 

Fördermittel im Fokus der mittel- und langfristigen Planung stehen.  

 

Nicht planbare Einflüsse, wie die Corona-Pandemie stellten die Schulen, Schulträger 

und Schulbehörden vor weitere Herausforderungen.  

Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der durch die 

Pandemie entstandenen Probleme ist erfolgt und wird fortgeführt.  

Dazu gehört z. B. ein erheblicher Mehraufwand zur Einhaltung aller hygienischen 
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Maßnahmen, zusätzlicher Ausstattungsbedarf (z. B. Luftfilter), der gestiegenen 

räumlichen Anforderungen und der kontinuierlichen Erweiterung der Digitalisierung in 

den Schulen.  

 

1.5. Rechtliche Grundlagen 

Grundlage für die Beschulung in der Stadt Dessau-Rosslau ist das Schulgesetz des 

Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. 

August 2018 und die Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung 2022 

und die Aufnahme von Schülern und Bildung von Anfangsklassen an 

allgemeinbildenden Schulen (SEPl-VO 2022) vom 15. Oktober 2020 für den 

Planungszeitraum 2022/2023 – 2026/2027. 

 

2. Planungsgrundsätze 

Auf der Grundlage der SEPl-VO 2022 zur Schulentwicklungsplanung sind die 

planerischen Grundlagen für ein regional ausgeglichenes und leistungsfähiges 

Schulangebot zu schaffen, das gleichzeitig als langfristiger Rahmen für den  

Schulbau geeignet ist.  

Grundlagen der Prognosen sind die schuljahresbezogenen Schülerzahlen auf der 

Basis der tatsächlichen Geburten und, soweit zukünftige Geburten betrachtet werden, 

auf Basis der 6. Regionalisierten Bevölkerungsprognose Sachsen-Anhalt.  

 

2.1. Raumordnerische Anforderungen an die Standorte  

Dessau-Roßlau als kreisfreie Stadt und eines der drei Oberzentren des Landes 

Sachsen-Anhalt ist Schulträger für alle Schulformen der allgemeinbildenden Schulen.  

 

2.2. Schulangebot  an allgemeinbildenden Schulen in Dessau-Roßlau 

In der Stadt Dessau-Roßlau wird das folgende Schulangebot an allgemeinbildenden 

Schulen vorgehalten: 

 14 Grundschulen (davon eine in freier Trägerschaft) 
 5 Sekundarschulen (davon eine in freier Trägerschaft) 
 1 Gemeinschaftsschule 
 3 Gymnasien (davon eins in freier Trägerschaft)  
 1 Ersatzschule (freie Waldorfschule) 
 3 Förderschulen 
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2.3. Schulgröße und Zügigkeit 

Gemäß SEPl-VO 2022 des Landes Sachsen-Anhalt wurden für Grundschulen in den 

Oberzentren Stadt Dessau-Roßlau, Stadt Halle (Saale) und Landeshauptstadt 

Magdeburg folgende Mindestschulgrößen festgelegt:  

Grundschulen: 

120 Schüler / mindestens zweizügig / Mindestjahrgangsstärke von 30 Schülern 

(Nähere Erläuterungen - siehe Kapitel 3.1. zu Grundschulen) 

Sekundarschulen: 

240 Schüler / mindestens zweizügig / Mindestjahrgangsstärke von 40 Schülern 

(Nähere Erläuterungen - siehe Kapitel 3.2. zu Sekundarschulen) 

Gemeinschaftsschulen: 

240 Schüler / mindestens zweizügig / Mindestjahrgangsstärke von 40 Schülern 

(Nähere Erläuterungen - siehe Kapitel 3.3. zu Gemeinschaftsschulen) 

Gymnasien: 

Sekundarstufe I (Klassen 5-10) 

450 Schüler / mindestens dreizügig / Mindestjahrgangsstärke von 75 Schülern 

(Nähere Erläuterungen - siehe Kapitel 3.4. zu Gymnasien) 

Die Zieljahrgangsstärke in der Sekundarstufe II wird auf mindestens 75 Schüler pro 

Schuljahrgang festgesetzt, insgesamt somit 600 Schüler. Zur Sicherung der 

Daseinsvorsorge kann die Sekundarstufe II mit einer Mindestjahrgangsstärke von 50 

Schülern eingerichtet werden.  

Förderschulen: 

Förderschulen werden nach unterschiedlichen Förderschwerpunkten gem. § 8 Abs. 3 

des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) mindestens einzügig 

eingerichtet. In der Förderschule können Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge unterrichtet werden.  

Förderschulen für Lernbehinderte nach § 8 Abs. 3 Nr. 4 des Schulgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt müssen die Mindestschülerzahl 90 erreichen.  

Förderschulen für Geistigbehinderte nach § 8 Abs. 3 Nr. 7 SchulG LSA können 

eingerichtet werden, wenn sie eine Mindestschülerzahl von 28 erreichen und in  

der Unter-, Mittel, Ober, und Berufsschulstufe mindestens eine Klasse gebildet werden 

kann. (Nähere Erläuterungen - siehe Kapitel 3.5. zu Förderschulen) 
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2.4. Digitalisierung 

Die Schulen in Dessau-Roßlau verfügen seit Jahren über Computerkabinette für den 

PC-gestützten Unterricht. In der Regel sind diese mit so vielen Computern 

ausgestattet, dass jeder Schüler und jede Schülerin an einem separaten PC arbeiten 

kann. Lediglich in den Grundschulen sind noch Kabinette in einer Ausstattung in halber 

Klassenstärke vorhanden. 

In den vergangenen Jahren wurde vor allem an der medientechnischen Ausstattung 

der Sekundarschulen, Gymnasien und Berufsschule gearbeitet. So können diese 

Schulen in einem Großteil der Klassenräume fest installierte Beamer und Notebooks 

oder auch Interaktive Tafeln nutzen. In diesen Schulen existiert ein schulweites, 

kabelgebundenes Netzwerk. In den Gymnasien wurde ein flächendeckendes WLAN 

für alle Unterrichtsräume eingerichtet, was sowohl für Lehrer als auch für Schüler zur 

Verfügung steht. Auf Grund der Corona-Pandemie ging im letzten Jahr ein ‚Cloud 

Meeting System‘ online. Über dieses System haben Lehrpersonal und Schüler die 

Möglichkeit zum Fernunterricht.  

Für Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht über ein digitales Endgerät 

verfügen, wurden vom Land Sachsen-Anhalt Tablets zur Verfügung gestellt. Diese 

wurden über ein Sofortausstattungsprogramm beschafft und durch das Amt für Bildung 

und Schulentwicklung / IT- und Medienbetreuung eingerichtet. Diese Geräte können 

den Schülerinnen und Schülern durch die Schulen zum Verleih zur Verfügung gestellt 

werden.  

Durch einen Rahmenvertrag des Landes mit der Telekom werden derzeit alle Schulen 

mit einem Glasfaseranschluss 1 GBit/s erschlossen. 

Für Ersatzbeschaffung veralteter Technik und Verbesserung der Digitalisierung 

werden Fördermittel aus allen zur Verfügung stehenden Förderprogrammen des 

Landes beantragt und genutzt. 

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Nutzung interaktiver Tafeln im 

Unterricht nicht weiter intensiviert wird. Eher geht die Tendenz dahin, alle 

Unterrichtsräume mit Anzeigegeräten wie Großbildschirmen oder Beamern mit hoher 

Leistung auszustatten.   

Der Focus liegt in der weiteren Entwicklung darin, die technische Ausstattung so 

auszurüsten, dass es möglich ist, sowohl private als auch schuleigene Geräte 
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(Notebooks, Tablet-PCs und auch Handys) als Datenspeicher und 

Präsentationsgeräte zu verwenden. Außerdem ist es das Ziel, jederzeit über das 

schulische WLAN Informationen aus dem Internet verfügbar zu machen und die Inhalte 

auf flächendeckend verfügbaren Präsentationsmedien darzustellen und zu 

präsentieren. Hierzu wird massiv die datentechnische Infrastruktur ausgebaut, so dass 

eine flächendeckende WLAN-Versorgung ermöglicht und die Nutzung durch 

entsprechende Sicherheitstechnik gefahrlos gestaltet wird.  

SSCHÜSSE 

3. Schulangebot und Schülerzahlentwicklung 
 

3.1. Grundschulen: 

Für Grundschulen in den Oberzentren beträgt die Mindestschulgröße nach             

§ 8 Abs. 1 der SEPl-VO 2022 120 Schüler.  

Sie sind mindestens zweizügig und mit einer Mindestjahrgangsstärke von 30 neu 

aufzunehmenden Schülern in den Anfangsklassen einzurichten.  

Diese Regelung stellt eine Veränderung gegenüber der bisherigen Regelung dar, denn 

bisher betrug die Mindestschulgröße 80 Schüler.  

Die Stadt Dessau-Roßlau verfügt über 

 13 kommunale Grundschulen, 
 1 Grundschule in freier Trägerschaft  

3.1.1 Standorte und Schülerzahlenentwicklung 

Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau 

1. GS „Am Akazienwäldchen“, Mariannenstr. 12, 06844 Dessau-Roßlau 
2. GS „Geschwister Scholl“,  Mauerstr. 35, 06842 Dessau-Roßlau 
3. Friederikenschule – Grundschule, Friederikenstr. 23, 06844 Dessau-Roßlau 
4. Grundschule am Luisium, Wilhelm-Feuerherdt-Str. 7, 06844 Dessau-Roßlau 
5. GS „Hugo Junkers“, Hauptstr. 200, 06846 Dessau-Roßlau 
6. GS „Ziebigk“, Elballee 24, 06846 Dessau-Roßlau 
7. GS „Zoberberg“, Kastanienhof 14, 06847 Dessau-Roßlau 
8. GS „Kreuzberge“, Werner-Seelenbinder-Ring 57, 06849 Dessau-Roßlau 
9. GS Tempelhofer Straße, Tempelhofer Str. 52, 06849 Dessau-Roßlau 
10. GS „An der Heide“, Winklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau 
11. GS „Waldstraße“, Waldstr. 38, 06862 Dessau-Roßlau 
12. GS Rodleben, Erich-Weinert-Str. 3, 06861 Dessau-Roßlau 
13. GS Meinsdorf, Lindenstr. 10-14, 06862 Dessau-Roßlau 
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Schulen in freier Trägerschaft 

1. Evangelische Grundschule, Schillerstr. 37 a, 06844 Dessau-Roßlau 

Für die Grundschulen der Stadt Dessau-Rosslau wurden Schulbezirke festgelegt. 
(Satzung über die Festlegung der Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche für die 
allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau) 

3.1.2 Bestandssicherheit  

Alle Grundschulen der Stadt Dessau-Roßlau sind im Planungszeitraum 
bestandssicher.   

Darstellung der Gesamtschülerzahlen der Grundschulen  

Grundschule  Schülerzahlen            

  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

"Ziebigk" 258 248 254 260 256 260 240 

Friederikenschule - 
Grundschule 301 285 273 272 270 264 263 

"Hugo Junkers" 92 93 102 112 115 116 112 

"Zoberberg" 204 192 200 215 225 230 225 

"Am Akazienwäldchen" 169 174 191 220 244 258 265 

"Geschwister Scholl" 150 175 202 238 245 225 228 

Tempelhofer Straße 123 134 130 128 130 122 107 

"Kreuzberge" 110 110 116 130 145 152 141 

"GS am Luisium" 203 217 225 221 225 229 203 

"An der Heide" 203 204 209 196 195 189 187 

Rodleben 104 107 120 135 132 122 112 

Waldstraße 218 205 204 218 203 186 189 

Meinsdorf 137 142 137 124 128 124 125 

Evangelische Grundschule * 159 159 137 113 92 61 60 
Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung / Stand 30.05.2021     *(Die Darstellung der evangelischen 
Grundschule spiegelt nicht die tatsächlichen zu erwartenden Zahlen der Schule wider, sondern bis zum Schuljahr 
2021/22 die real gemeldeten SchülerInnen der Schule. Ab 2022/23 sind lediglich die 20 % der SchülerInnen aus 
dem  Schulbezirk der Friederikenschule – Grundschule erfasst. Darüber hinaus besuchen externe SchülerInnen 
sowie SchülerInnen aus anderen Schulbezirken die evangelische Grundschule.)    

Die oben genannte Darstellung zeigt die Schülerzahlenentwicklung der Grundschulen.  

Anhand der rot markierten Felder ist zu erkennen, dass die neu festgelegte 

Mindestschulgröße von 120 Schülerinnen und Schülern an manchen Standorten nicht 

oder nicht durchgängig erreicht wird, und zwar an den Standorten der Grundschulen 
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„Hugo Junkers“, „Kreuzberge“ und GS Rodleben. Im begründeten Einzelfall kann zur 

Sicherung der Daseinsvorsorge gem. § 8 Abs. 2, S. 2 SEPl-VO 2022 auf Antrag des 

Trägers der Schulentwicklungsplanung von der Schulbehörde die Mindestschulgröße 

von Grundschulen in der Stadt Dessau-Roßlau, auf 80 Schüler herabgesetzt werden.  

Diese Grundschulen sind mindestens einzügig und mit einer Mindestjahrgangsstärke 

in den Anfangsklassen von 20 neu aufzunehmenden Schülern einzurichten.  

Bei Unterschreitung der Anfangsklassenstärke von 30 Schülern ist dies dem 

Landesschulamt anzuzeigen oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung zu 

beantragen.  

Darstellung der vorläufigen Einschüler zum Schuljahr 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung/Stand: 30.05.2021) 

       

Anträge auf Ausnahmegenehmigung bei Unterschreiten der Mindestjahrgangsstärke 

zur Bildung einer Anfangsklasse zum Schuljahr 2021/22: 

Aufgrund der neuen Regelungen der seit Veröffentlichung geltenden SEPl-VO 2022 

mussten die Anfangsklassen zum Schuljahr 2021/22 betrachtet werden.  

 Für die nachfolgenden Grundschulen wurden Ausnahmegenehmigungen beantragt 

und genehmigt: 

 Für die GS „Hugo Junkers“ wurde eine Ausnahme zur Bildung der 

Anfangsklasse im 1. Schulbesuchsjahr zum Schuljahr 2021/2022 beantragt, die 

Genehmigung seitens des Landesschulamtes liegt zum 01.08.2021 vor.  

 Für die GS Meinsdorf wurde eine Ausnahme zur Bildung der Anfangsklasse im 

1. Schulbesuchsjahr zum Schuljahr 2021/2022 beantragt, die Genehmigung 

seitens des Landesschulamtes liegt zum 01.08.2021 vor.  

 Einschüler  Einschüler  
Grundschule Sj. 2021/2022 Grundschule SJ. 2021/2022 
"Am Akazienwäldchen" 47 Meinsdorf 24 
am Luisium 51 Rodleben 34 
an der Heide 45 Tempelhofer Straße 38 
Friederikenschule GS 52 Waldstraße 48 
"Geschwister Scholl" 62 "Ziebigk" 54 
"Hugo Junkers" 26 "Zoberberg" 44 
"Kreuzberge" 33   
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3.1.3. Planungsziele für die Grundschulen 

Folgende Planungsziele sind umzusetzen: 

Die Stadt Dessau-Roßlau als Schulträger beabsichtigt, die Schulbezirke der 

Grundschulen Tempelhofer Straße, „Kreuzberge“, „Geschwister Scholl“, „GS am 

Akazienwäldchen“, „Hugo Junkers“ und „Ziebigk“ zum Schuljahr 2023/24 zu ändern.  

Darstellung der Schülerzahlen vor und nach der geplanten Schulbezirksänderung 

 

Begründung  

GS Tempelhofer Straße: 

Die GS Tempelhofer Straße befindet sich derzeit in der Generalsanierung (STARK III). 

Die Schülerinnen und Schüler dieser Schule werden bis zur Fertigstellung der 

Sanierungsarbeiten in den Räumlichkeiten der Grundschule „Kreuzberge“ sowie 

Sekundarschule „Kreuzberge“ beschult. Die Fertigstellung ist zum Schuljahr 

2022/2023 geplant. Mit der Sanierung wird eine höhere Kapazität in der Grundschule 

Tempelhofer Straße geschaffen. In der sanierten Schule können dann bis zu 200 

Schülerinnen und Schüler beschult werden.  

Zum Schuljahr 2023/24 ist die Schülerzahlenerhöhung auf 180 – 200 Schüler geplant.  

GS „Kreuzberge“: 

Die Grundschule „Kreuzberge“ erreicht die Mindestschülerzahl zum Schuljahr 

2022/2023  nicht, jedoch wird dies mit der geplanten Schulbezirksänderung reguliert, 

das heißt, es werden Straßenzüge  des Schulbezirkes der GS „Kreuzberge“ an den 

Schulbezirk der Grundschule Tempelhofer Straße abgegeben und gleichzeitig 

Grundschule  Planungsziele  
  Schülerzahlenentwicklung nach SB-Änderung  

  2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 zum Schuljahr 2023/24 

"Ziebigk" 260 256 260 240 260-280 

"Hugo Junkers" 112 115 116 112  90-100 

"Am Akazienwäldchen" 220 244 258 265 200-220 

"Geschwister Scholl" 238 245 225 228 200-220 

Tempelhofer Straße 128 130 122 107 180-200 

"Kreuzberge" 130 145 152 141 140-180 
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Bereiche der Grundschulen „Geschwister Scholl“ und gegebenenfalls „An der Heide“ 

aufgenommen. Eine Schulgröße von 140-180 Schülern soll langfristig erreicht werden.   

Am Schulstandort „Kreuzberge“ ist der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle 

inklusive Ausstattung als dringender erforderlicher Sanierungsbedarf geplant.  

Als mittelfristiger erforderlicher Sanierungsbedarf ist am Standort die Sanierung der 

Außenanlagen geplant.  

GS „Geschwister Scholl“: 

Die GS „Geschwister Scholl“ hat stabile Schülerzahlen.  

Im Zuge der Umverteilung sollen vom Schulbezirk der GS „Geschwister Scholl“ 

Straßen zum Schulbezirk der GS „Kreuzberge“ und gleichzeitig Straßen vom 

Schulbezirk der GS „Am Akazienwäldchen“ zum Schulbezirk der GS „Geschwister 

Scholl“ zugeordnet werden.  

 Für die GS „Geschwister Scholl“ ist die Generalsanierung des Schulgebäudes inkl. 

Sporthalle und Außenanlage als dringender erforderlicher Sanierungsbedarf geplant.  

GS „Am Akazienwäldchen“: 

Die GS „Am Akazienwäldchen“ ist die Grundschule mit dem höchsten Anteil von 

Kindern mit Migrationshintergrund. Dieser lag zum Schuljahr 2020/21 bei 56 % und 

stellt für die Schule eine besondere Herausforderung dar.    

Mit der Schulbezirksänderung zum Schuljahr 2019/20 erfolgte bereits eine 

Verschiebung von Straßen mit erhöhtem Anteil von Einwohnern mit 

Migrationshintergrund zum Schulbezirk der Grundschule am Luisium.  

 

Im Schulbezirk der GS „Am Akazienwäldchen“ ist tendenziell mit steigenden 

Schülerzahlen zu rechnen, sodass aus diesem Schulbezirk Straßen zum Schulbezirk 

der Grundschulen „Geschwister Scholl“ und gegebenenfalls zur GS Friederikenschule 

– Grundschule zugeordnet werden könnten, um eine bessere Verteilung der Schüler 

zu erreichen.   

Für die GS „Am Akazienwäldchen“ ist die Generalsanierung des Schulgebäudes inkl. 

Sporthalle und Außenanlage als dringender erforderlicher Sanierungsbedarf geplant.  

 

GS Friederikenschule – Grundschule: 

Die Friederikenschule – Grundschule weist stabile Schülerzahlen auf und befindet sich 

in einem sanierten Zustand.  
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Grundschule am Luisium: 

In der Grundschule am Luisium werden Schülerinnen und Schüler der Ortsteile 

Waldersee, Mildensee sowie seit dem Schuljahr 2019/2020 Straßenzüge des 

Stadtbezirks Innerstädtisch Nord beschult. 

Zusätzlich werden pro Schuljahr durchschnittlich 8 Schülerinnen und Schüler aus 

Vockerode (Landkreis Wittenberg) in der GS am Luisium beschult. Hierzu wurde 

zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und der Stadt Oranienbaum-Wörlitz eine 

Schulträgervereinbarung abgeschlossen.  

Für die GS am Luisium ist die Weiterführung der Teilsanierung des Schulgebäudes 

und Sporthalle inkl. Ausstattung als mittelfristiger erforderlicher Sanierungsbedarf 

geplant.  

Grundschule an der Heide: 

Die GS an der Heide weist stabile Schülerzahlen auf.  

Für die GS an der Heide ist als langfristiger erforderlicher Sanierungsbedarf die 

Weiterführung der Teilsanierung des Schulgebäudes inkl. Ausstattung geplant.  

 

GS „Hugo Junkers: 

Die Grundschule „Hugo Junkers“ kann die neu festgelegte Mindestschülerzahl 

langfristig aufgrund der räumlich begrenzten Kapazität nicht am Standort unterbringen.  

Für die Grundschule „Hugo Junkers“ wird zur Sicherung der Daseinsvorsorge die 

Herabsetzung der Mindestschulgröße von 120 Schüler auf 80 Schüler bei einer 

Mindestjahrgangsstärke von 20 neu aufzunehmenden Schülern im Rahmen der 

Schulentwicklungsplanung beantragt. Die Stellungnahme der 

Kommunalaufsichtsbehörde ist angestrebt, aber noch offen.  

 

Begründung: 

Die Grundschule „Hugo Junkers“ hat im laufenden Schuljahr 2020/21 92 Schülerinnen 

und Schüler, im Schuljahr 2021/2022 93 Schülerinnen und Schüler. Die 

Mindestjahrgangsstärke von 120 Schülern kann nicht durchgängig erreicht werden, 

weil die Raumkapazitäten der Schule begrenzt sind. Die Schule verfügt über 5 AUR 

und 2 FUR. Die Grundschule wird von Kindern aus den Ortsteilen Kleinkühnau und 
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Großkühnau besucht.  

Diese Ortsteile sind historisch gewachsen, ebenso wie die Grundschule „Hugo 

Junkers“. In unmittelbarer Nähe der GS „Hugo Junkers“ gibt es seit einigen Jahren das 

Neubaugebiet „Lobenbreite“. Der Zuzug junger Familien mit Kindern hält weiter an, 

was dazu führt, dass die Schülerzahlen in diesem Bereich in den kommenden Jahren 

ansteigen werden.   

Zum Schuljahr 2023/24 ist deshalb zunächst die Rückführung der Straße Fichtenbreite 

zum Schulbezirk der Grundschule Ziebigk geplant. (Siehe Darstellung GS „Ziebigk“) 

Weitere Schulbezirksänderungen können nicht ausgeschlossen werden.  

  

GS „Ziebigk“: 

Die GS „Ziebigk“ weist stabile Schülerzahlen auf, eine Änderung ergibt sich durch die 

Rückführung der Fichtenbreite zum Schulbezirk der GS „Ziebigk“ zum Schuljahr 

2023/24.  

 
Darstellung der Schülerzahlen bei Rückführung der Fichtenbreite zum Schulbezirk der 
Grundschule „Ziebigk“ : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Für die GS „Ziebigk“ ist die Weiterführung der Teilsanierung des Schulgebäudes inkl. 

Außenanlage und teilweise Ausstattung als dringender erforderlicher 

Sanierungsbedarf geplant.  

GS „Zoberberg“ 

Die GS „Zoberberg“ hat stabile Schülerzahlen mit steigender Tendenz.  

Die Generalsanierung der Sporthalle (STARK III) wird zum Schuljahr 2021/2022 

fertiggestellt. Weiterhin sind die Außenanlagen und der Sportplatz als dringender 

erforderlicher Sanierungsbedarf geplant.  

  GS "Hugo Junkers" GS "Ziebigk" 

Schuljahr Eigene    Änderung Eigene    Änderung 

  Entwicklg.    Schulbezirk Entwicklg.    Schulbezirk 

2021/2022 93   93 248   248 

2022/2023 102   102 254   254 

2023/2024 112 4- 108 260 4+ 264 

2024/2025 115 6- 109 256 6+ 262 

2025/2026 116 10- 106 260 10+ 270 

2026/2027 112 11- 101 240 11+ 251 
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Grundschule Rodleben: 

Die Grundschule Rodleben weist zum Schuljahr 2021/22 eine Schülerzahl von unter 

120 Schülern auf. In den Schuljahren 2022/23 bis 2025/26 wird die Mindestschülerzahl 

jeweils erreicht. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schülerzahlen ab Schuljahr 

2026/27 wird zum gegebenen Zeitpunkt eine Neueinschätzung vorgenommen.  

Grundschule Waldstraße: 

Die Grundschule Waldstraße hat stabile Schülerzahlen.  

Für die GS Waldstraße ist die Weiterführung der Teilsanierung des Schulgebäudes 

inklusive teilweiser Ausstattung als mittelfristiger erforderlicher Sanierungsbedarf 

geplant.  

Grundschule mit kooperativem Ganztagsangebot Meinsdorf: 

Die Mindestschulgröße wird im Planungszeitraum erreicht.  

Zum Schuljahr 2019/20 wurde der ehemalige Sportraum zum Klassenraum 

umfunktioniert, um einen weiteren Unterrichtsraum vorhalten zu können. Für die GS 

Meinsdorf ist die Weiterführung der Teilsanierung des Schulgebäudes, die Sanierung 

des Essengebäudes sowie der Neubau einer Sporthalle als mittelfristiger erforderlicher 

Sanierungsbedarf geplant.  

Zum Prüfauftrag Quartier „Am Leipziger Tor“  

Im Rahmen des Änderungsantrags zur Beschlussvorlage ‚Integriertes Konzept – 

Quartier Am Leipziger Tor‘ (BV/139/2020/III-61) wurde ein Prüfauftrag im Rahmen der 

Schulentwicklungsplanung beschlossen: Es sollte untersucht werden, „ob die 

Einrichtung eines eigenständigen Schulbezirkes mit einer eigenen Stadtteilschule 

möglich ist.“ 

Innerhalb des Quartiers „Am Leipziger Tor“ befindet sich bereits die Förderschule für 

Lernbehinderte „Pestalozzischule“, Stenesche Str. 88, 06842 Dessau-Roßlau.  

Unweit des Quartiers „Am Leipziger Tor“ in nördlicher Richtung befindet sich die 
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Grundschule „Geschwister Scholl“ (Mauerstr. 35), in deren Schulbezirk sich das 

Quartier in großen Teilen befindet. In südlicher Richtung schließt der Schulbezirk der 

Grundschule „Kreuzberge“ an und in südwestlicher Richtung der Schulbezirk der 

Grundschule an der Heide.  

Gemäß § 8 Abs. 3 SEPl-VO 2022 können neue Grundschulen in die 

Schulentwicklungsplanung aufgenommen werden, wenn an diesen innerhalb von vier 

Jahren 150 von Hundert der vorgeschriebenen Mindestjahrgangsstärke von neu 

aufzunehmenden Schülern in den Anfangsklassen erreicht werden und eine bereits 

bestehende Schule der gleichen Schulform nicht zugunsten der neuen Schule 

geschlossen werden muss.  

Das heißt, in der Anfangsklasse einer neuen Grundschule müssten innerhalb von vier 

Jahren jeweils 45 Schüler beschult werden können.  

Nach den derzeitigen Schülerzahlenprognosen reichen die Schüler nicht aus, um in 

den vorhandenen Grundschulen dieses Bereiches und einer weiteren neuen 

Grundschule die vorgeschriebenen Mindestjahrgangsstärken zu erreichen.  

Die Folge wäre die Schließung einer vorhandenen Schule. Damit wäre die Aufnahme 

einer weiteren Grundschule in die Schulentwicklungsplanung am vorgeschlagenen 

Standort im Sinne der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 2022 nicht 

genehmigungsfähig. 

Darstellung  der Anfangsklassen in den benachbarten Schulbezirken des Quartiers 

„Am Leipziger Tor“  

Grundschulen in der Nähe  Schülerzahlenprognose  der Klassenstufe 1  
des Quartiers Leipziger Tor 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 
Geschwister Scholl 62 53 64 47 37 59 
Tempelhofer Str.  38 23 30 34 30 10 
Kreuzberge 33 37 36 36 38 25 
An der Heide 45 50 54 45 39 47 
Gesamtschülerzahl  178 163 184 162 144 141 

Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung / Stand 30.05.2021 

Bei 4 bestehenden Grundschulen in der Nähe des Quartiers müssten bei einer 
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Mindestschülerzahl von 30 Schülern pro Grundschule in den Anfangsklassen 

zuzüglich 45 Schülern in der Anfangsklasse einer neuen Grundschule im betreffenden 

Gebiet pro Anfangsjahrgang 165 Schülerinnen und Schüler eingeschult werden. Die 

Darstellung zeigt, dass dies in Zukunft nicht immer erreicht wird. Somit wären 

bestehende Grundschulen in ihrem Bestand gefährdet.  

3.2. Sekundarschulen  

Für die Sekundarschulen in den Oberzentren beträgt die Mindestschulgröße 

nach § 10 Abs. 1 der SEPl-VO 2022   240 Schüler.  

Sie sind mindestens zweizügig und mit einer Mindestjahrgangsstärke von 40 neu 

aufzunehmenden Schülern in den Anfangsklassen einzurichten.  

Die Stadt Dessau-Roßlau verfügt über 

 4 kommunale Sekundarschulen, 
 1 Sekundarschule in freier Trägerschaft  

3.2.1 Standorte und Schülerzahlenentwicklung 

1. Sekundarschule am Schillerpark, Ringstr. 48, 06844 Dessau-Roßlau 
2. Sekundarschule „Kreuzberge“,  Werner-Seelenbinder-Ring 59, 06849 Dessau-

Roßlau  
mit Außenstelle PL-Projekt in der Mauerstr. 35, 06842 Dessau-Roßlau 

3. Sekundarschule „Friedensschule“, Elballee 87, 06846 Dessau-Roßlau 
4. Sekundarschule an der Biethe, Mitschurinstr. 21, 06862 Dessau-Roßlau, 

Außenstelle Goethestr. 5, 06862 Dessau-Roßlau   

Schulen in freier Trägerschaft 

5. Freie Sekundarschule, Wasserwerkstr. 19, 06842 Dessau-Roßlau  

Für die Sekundarschulen der Stadt Dessau-Rosslau wurden Schulbezirke festgelegt. 

(Satzung über die Festlegung der Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche für die 

allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau) 

Die bisherigen Festlegungen zu den Schulbezirken für die Sekundarschulen behalten 

weiterhin ihre Gültigkeit.  
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3.2.2. Bestandssicherheit 

Die Sekundarschulen der Stadt Dessau-Roßlau sind im Planungszeitraum bestands-
sicher.  

Bei allen kommunalen Sekundarschulen wird die Mindestschulgröße sowie die 

Mindestjahrgangsstärke erreicht, wie die nachstehende Darstellung der Schülerzahlen 

belegt.  

Darstellung der Schülerzahlen der Sekundarschulen  

Sekundarschule Schülerzahlen  

  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

"Kreuzberge" 343 354 336 312 314 331 332 
Sekundarschule am 
Schillerpark 352 357 366 373 396 396 399 

"Friedensschule" 273 281 290 297 303 307 323 

"An der Biethe" 286 322 329 356 383 382 389 

Freie Sekundarschule 144 144 139 136 134 130 125 
Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung / Stand 30.05.2021 

Die Bestandssicherheit der Schulstandorte wird maßgeblich vom Anwahl-Verhalten 

der Personensorgeberechtigten an die einzelnen Schulformen der weiterführenden 

Schulen beeinflusst. 

Darstellung des Übergangsverhaltens der Viertklässler von den Grundschulen  
an weiterführende Schulen  

Schuljahr 
Anzahl 
Schüler 

Sekundar-
schule 

Anteil 
in % 

Gemein-
schafts-
schule 

Anteil 
in % 

Gym-
nasien 

Anteil 
in % 

FöSch, 
auswärige 
Schulen 

Anteil 
in % 

2017/2018 552 190 34 71 13 270 49 21 4 
2018/2019 544 188 35 73 13 266 49 17 3 
2019/2020 554 222 40 73 13 244 44 15 3 
2020/2021 575 248 43 79 14 225 39 23 4 
2021/2022 581 241 41 73 13 244 42 25 4 

 Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung / Stand 30.05.2021 

So hat sich das Wahlverhalten in den letzten Jahren insofern geändert, dass wieder 

mehr Schüler eine Sekundarschule wählen und in der Folge der Anteil der Schüler, die 

zum Gymnasium wechseln, im Verhältnis zur Sekundarschule und 

Gemeinschaftsschule leicht rückläufig ist.  
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Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung / Abgangsverteilung bzw. Übergangsverhalten von Grundschulen an 
weiterführende Schulen 

3.2.3 Planungsziele für die Sekundarschulen 

Änderungen der Schulbezirke für die Sekundarschulen sind nicht vorgesehen.  

SekSch „Friedensschule“ 

Die SekSch „Friedensschule“ wurde gem. § 4 Abs. 3 der SEPl-VO 2014 als die Schule 

in Dessau-Roßlau festgelegt, die die Mindestschülerzahl von 240 auf 180 

unterschreiten kann.  

Aktuell weist die SekSch „Friedensschule“ stabile Schülerzahlen mit leicht steigender 

Tendenz auf, sodass das Planungsziel der vorherigen SEPl mittels 

Schulbezirksänderung langfristig erreicht werden konnte und die vorgegebenen 

Mindestschülerzahlen für den kommenden Planungszeitraum erreicht werden.  

Für die SekSch „Friedensschule“ ist die Generalsanierung des Schulgebäudes 

inklusive Ausstattung und Außenanlage als dringender erforderlicher 

Sanierungsbedarf vorgesehen.  

SekSch „Kreuzberge“ 

Die Schülerzahlen der SekSch „Kreuzberge“ bleiben für den Planungszeitraum stabil.                                                                                                                             

Die Sekundarschule „Kreuzberge“ bietet das ESF-gestützte Projekt „Produktives 
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Lernen“ an.    

Das Angebot des Produktiven Lernens richtet sich an Schüler/innen der 7., bzw. 8. 

Klassen, die Probleme mit den üblichen Lernmethoden haben und hat zum Ziel, dass 

diese Schülerinnen und Schülern am Ende der 9. Klasse den Hauptschulabschluss 

absolvieren können. Das Angebot wird auch von Schülern außerhalb von Dessau-

Roßlau in Anspruch genommen.  

Am Projekt nehmen im aktuellen Schuljahr 2020/21 39 Schülerinnen und Schüler teil. 

Die aktuelle Antragstellung für die Schuljahre 2021/22 und 2022/23 wurde im 

Landesverwaltungsamt eingereicht und genehmigt. Das Projekt endet voraussichtlich 

mit dem Schuljahr 2022/2023.  

Am Schulstandort „Kreuzberge“ (Werner-Seelenbinder-Ring 59) ist der Ersatzneubau 

einer Zweifeldsporthalle inklusive Ausstattung als dringender erforderlicher 

Sanierungsbedarf geplant. Als mittelfristiger erforderlicher Sanierungsbedarf ist am 

Standort die Sanierung der Außenanlagen geplant.  

SekSch am Schillerpark: 

Die Schülerzahlen der SekSch am Schillerpark bleiben für den Planungszeitraum 

stabil bzw. weisen langfristig eine steigende Tendenz auf. Die Schule befindet sich in 

einem sanierten Zustand. Es ergeben sich keine Änderungen für den Standort.  

SekSch „An der Biethe“ 

Die SekSch „An der Biethe“ wird als Ganztagsschule in offener Form geführt und 

nimmt Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtteil Roßlau und der umliegenden 

Ortschaften entsprechend des Schulbezirkes auf. Die Schülerzahlen der SekSch „An 

der Biethe“ bleiben für den Planungszeitraum stabil bzw. weisen langfristig eine 

steigende Tendenz auf. 

Der Standort der SekSch „An der Biethe“ in der Mitschurinstraße 21 wird mit der 

jetzigen Schulformnutzung aufgegeben.  

Ab dem Schuljahr 2022/23 befindet sich der Schulstandort der SekSch „An der Biethe“ 
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in der Goethestraße 5 (Haus 2) und Goethestraße 1 (Haus 1).  

Derzeit erfolgt die Generalsanierung (STARK III) des Haus 1 in der Goethestraße 1 

inklusive Außenanlagen. Die Fertigstellung ist für das Schuljahr 2022/2023 geplant.  

3.3. Gemeinschaftsschule 

Eine Gemeinschaftsschule entsteht nach § 5b Abs. 7 Satz 1 SchulG LSA durch 

Umwandlung einer bestehenden Schule auf deren Antrag. 

Die Umwandlung wird nach Prüfung durch die Schulbehörden und im Konsens mit 

dem Schulträger durch das Landesschulamt genehmigt. Somit ist die Entstehung der 

Gemeinschaftsschule nicht durch Beschluss des Schulträgers zur 

Schulentwicklungsplanung herbeizuführen. Die Genehmigung der Umwandlung einer 

bestehenden Schule kann erst nach den Beschlüssen der Gesamtkonferenz der 

Schule, der Prüfung und Genehmigung durch das Landesschulamt als Bestandteil des 

Schulentwicklungsplanes aufgenommen werden.  

Für die Gemeinschaftsschule beträgt die Mindestschulgröße nach § 11 Abs. 1 der 

SEPl-VO 2022   240 Schüler. Sie ist mindestens zweizügig und mit einer 

Mindestjahrgangsstärke von 40 neu aufzunehmenden Schülern in den 

Anfangsklassen einzurichten.  

Die Stadt Dessau-Roßlau verfügt über 

 1 kommunale Gemeinschaftsschule 

Die Umwandlung der Sekundarschule „Zoberberg“ (Gesundheitsfördernde 

Ganztagsschule) in die Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule 

erfolgte mit den entsprechenden Beschlussfassungen zum Schuljahr 2017/2018.  

3.3.1. Standort und Schülerzahlenentwicklung 
 

1. Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule,  
Kastanienhof 14, 06847 Dessau-Roßlau 
 

Gymnasiale Oberstufe im  
Anhaltischen Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“ Dessau-Roßlau 
Junkersstraße 30, 06847 Dessau-Roßlau 
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Der Schuleinzugsbereich für die Ganztagsschule Zoberberg Dessau – 

Gemeinschaftsschule wurde aufgehoben.  

Darstellung der Schülerzahlen der Gemeinschaftsschule  

Gemeinschaftsschule  Schülerzahlen  

  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

Ganztagsschule 
Zoberberg  

 439  459  454  459  471  472  475 

Dessau - 
Gemeinschaftsschule 

              

Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung / Stand 30.05.2021 

Die gymnasiale Oberstufe (Klassen 11-13) wird in Kooperation mit dem Anhaltischen 

Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“ geführt, das heißt, die Schüler haben die 

Möglichkeit, nach der 10. Klasse die Sekundarstufe II dort zu absolvieren.  

 

    3.3.2  Bestandsicherheit 

Die Gemeinschaftsschule ist im Planungszeitraum bestandssicher, die 

Schülerzahlenentwicklung ist stabil. 

3.3.3. Planungsziele für die Gemeinschaftsschule 

Für die Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule wurde eine 

Kapazitätsgrenze von 75 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahrgang festgelegt. Die 

Aufnahme ist geregelt in der Satzung über das Aufnahmeverfahren an der 

Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule.   

Aufgrund des steigenden Interesses an der Gemeinschaftsschule übersteigt die Zahl 

der Anmeldungen die Kapazitätsgrenze von 75 Schülerinnen und Schüler pro 

Schuljahrgang.  

Die Ganztagsschule Zoberberg Dessau – Gemeinschaftsschule ist die einzige 

Gemeinschaftsschule in Dessau-Roßlau.  

 



Mittelfristige  Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen für den Planungszeitraum 
2022/2023 – 2026/2027 

 

    

 

27 
Stadt Dessau-Roßlau / Dezernat für Gesundheit, Soziales und Bildung / Amt für Bildung und Schulentwicklung 

Die Generalsanierung der Sporthalle (STARK III) wird zum Schuljahr 2021/2022 

fertiggestellt. Weiterhin sind die Außenanlagen und der Sportplatz als dringender 

erforderlicher Sanierungsbedarf geplant.  

3.4. Gymnasien 

Für Gymnasien wird gem. § 13 Abs. 1 SEPl-VO 2022 für die Sekundarstufe I eine 

Mindestgröße von 450 Schülern festgelegt. Die Sekundarstufe I ist mindestens 

dreizügig und mit einer Mindestjahrgangsstärke in den Anfangsklassen von 75 neu 

aufzunehmenden Schülern einzurichten.  

Die Zieljahrgangsstärke in der Sekundarstufe II wird auf mindestens 75 Schüler pro 

Jahrgang festgesetzt, somit eine Gesamt-Schülerzahl von 600. Zur Sicherung der 

Daseinsvorsorge kann die Sekundarstufe II mit einer Mindestjahrgangsstärke von 50 

Schülern eingerichtet werden.   

3.4.1. Standorte und Schülerzahlenentwicklung 

Die Stadt Dessau-Roßlau verfügt über  

 2 kommunale Gymnasien 
 1 Gymnasium in freier Trägerschaft 

Standorte: 

1. Gymnasium „Philanthropinum“, Friedrich-Naumann-Str. 2,                                 
06844 Dessau-Roßlau 

2. Gymnasium „Walter Gropius“, Peterholzstr. 58, 06849 Dessau-Roßlau 
 

3. Liborius-Gymnasium Dessau (in freier Trägerschaft), Rabestr. 19,            
06844 Dessau-Roßlau 

Darstellung der Gesamtschülerzahlen der Gymnasien 

Gymnasium Schülerzahlen  

  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

"Philanthropinum" 729 716 701 705 730 739 735 

"Walter Gropius" 665 629 604 580 574 573 568 

Liborius-Gymnasium 656 666 648 624 608 567 531 
 Quelle: Amt für Bildung und Schulentwicklung / Stand 30.05.2021 
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Für die Gymnasien der Stadt Dessau-Roßlau wurden keine Schuleinzugsbereiche 
festgelegt.  

In der derzeit noch gültigen Schulentwicklungsplanung wurden Orientierungshinweise 

zum Besuch eines Gymnasiums in Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau dargelegt. 

Jedoch zeigt die Praxis, dass bei der Wahl der Gymnasien der Elternwunsch der 

Schülerinnen und Schüler maßgeblich ist.  

Für beide städtische Gymnasien wurde jeweils eine Aufnahmekapazität von 140 

Schülerinnen und Schülern festgelegt (5 Klassen/5-zügig). Die Aufnahme ist geregelt 

in der Satzung über das Aufnahmeverfahren an den Gymnasien in Trägerschaft der 

Stadt Dessau-Roßlau. 

3.4.2. Bestandssicherheit 

Die städtischen Gymnasien sind bestandssicher.  

Gymnasium „Walter Gropius“: 

Das Gymnasium „Walter Gropius“ erreicht zum Schuljahr 2021/22 die 

Mindestjahrgangsstärke in den Anfangsklassen nicht. (70 Schüler im 5. Schuljahrgang 

für Schuljahr 2021/22).  

Die nachstehende Darstellung zeigt, dass die Anforderungen an die 

Mindestschülerzahlen in der Sekundarstufe I langfristig erreicht werden.  

 

In der Sekundarstufe II wird die Zieljahrgangsstärke von 150 Schülern laut Prognose 

in den nächsten Schuljahren nicht erreicht.  

 

Die Antragstellung auf Herabsetzung der Mindestschülerzahlen auf 50 Schüler muss 

geprüft werden.                                                                                                                                   

Gymnasium "Walter Gropius" Schülerzahlen Sekundarstufe I 

  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

Sekundarstufe I 536 481 456 451 454 462 466 

Sekundarstufe II 129 148 149 129 119 111 102 

Gesamt 665 629 605 580 573 573 568 



Mittelfristige  Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende Schulen für den Planungszeitraum 
2022/2023 – 2026/2027 

 

    

 

29 
Stadt Dessau-Roßlau / Dezernat für Gesundheit, Soziales und Bildung / Amt für Bildung und Schulentwicklung 

Die Anzeige auf Unterschreitung der Mindestjahrgangsstärke der Sekundarstufe I (70 

Schüler im 5. Schuljahrgang) an das Landesschulamt für das Schuljahr 2021/2022 ist 

erfolgt.  

Gymnasium „Philanthropinum“: 

Das Gymnasium „Philanthropinum“ weist stabile Schülerzahlen auf.  

Gymnasium 
"Philanthropinum" 

Schülerzahlen Sekundarstufe I 

  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

Sekundarstufe I 548 550 553 559 569 593 626 

Sekundarstufe II 181 166 148 146 161 146 109 

Gesamt 729 716 701 705 730 739 735 

Die Darstellung zeigt, dass die Mindestschülerzahlen in der Sekundarstufe I langfristig 

erreicht werden. Die Zieljahrgangsstärke von 150 SchülerInnen in der Sekundarstufe 

II wird laut Prognose im Planungszeitraum nicht durchgängig erreicht.   

3.4.3. Planungsziele für die Gymnasien 

Aus den Darstellungen zum Übergangsverhalten (Seiten 22, 23) ist erkennbar, dass 

sich seit dem Schuljahr 2019/20 tendenziell weniger Schülerinnen und Schüler für ein 

Gymnasium als weiterführende Schule entschieden haben als in den Jahren davor.  

Auch dieser Trend trägt dazu bei, dass die Jahrgangsstärken in den Anfangsklassen 

rückläufig sind.  

Die Beantragung auf Herabsetzung der Mindestjahrgangsstärke in der Sekundarstufe 

II von 75 auf 50 Schüler wird für beide Gymnasien geprüft.  
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3.5. Förderschulen 

3.5.1 Standorte und Schülerzahlenentwicklung 

Förderschulen werden nach unterschiedlichen Förderschwerpunkten mindestens 

einzügig eingerichtet.  

Sonderpädagogischer Förderbedarf kann sich auf einen oder mehrere 

sonderpädagogische Förderschwerpunkte ausrichten. Sonderpädagogische 

Förderschwerpunkte sind:  

 Lernen, 

 Sprache, 

 geistige Entwicklung,  

 emotionale-soziale Entwicklung, 

 Körperlich-motorische Entwicklung, 

 Hören, 

 Sehen. 

 

In Dessau-Roßlau werden drei Förderschulen vorgehalten:  

1. Förderschule für Lernbehinderte „Pestalozzischule“,  

Stenesche Str. 88, 06842 Dessau-Roßlau.  

2. Förderschule für Körperbehinderte „Schule an der Muldaue“,  

Kreuzbergstr. 200, 06849 Dessau-Roßlau 

3. Förderschule für Geistigbehinderte „Regenbogenschule“,  

Breite Str. 6/7, 06844 Dessau-Roßlau 

 

Förderschulen für Lernbehinderte müssen die Mindestschülerzahl 90 erreichen. Im 

Planungszeitraum wird die Förderschule für Lernbehinderte „Pestalozzischule“ diese 

Mindestschülerzahl erreichen und ist somit bestandsfähig.  

Förderschulen für Geistigbehinderte können eingerichtet werden, wenn sie eine 

Mindestschülerzahl von 28 erreichen und in der Unter-, Mittel-, Ober- und 

Berufsschulstufe mindestens eine Klasse gebildet werden kann.  

Förderschulen für Körperbehinderte können eingerichtet werden, wenn sie für die 

Daseinsvorsorge erforderlich sind. Mindestschülerzahlen sind nicht vorgegeben.  
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Darstellung der Gesamtschülerzahlen der Förderschulen 
Förderschulen  Schülerzahlen  

  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

"Pestalozzischule" (FS LB) 153 158 165 172 167 168 168 

"Regenbogenschule" (FS GB) 92 95 100 105 108 112 116 
"Schule an der Muldaue" (FS 
KB) 

102 109 106 111 107 108 111 

 

3.5.2. Bestandssicherheit 

Die drei Förderschulen in Dessau-Roßlau sind bestandssicher.  

3.5.3. Planungsziele für die Förderschulen  

FS LB „Pestalozzischule“ / Förderzentrum 

Die Förderschule für Lernbehinderte „Pestalozzischule“ arbeitet seit vielen Jahren als 
Basisförderschule des Förderzentrums Dessau-Roßlau und kooperiert mit folgenden 
Schulen: 

 Regenbogenschule -Förderschule für Geistigbehinderte 
 Schule an der Muldaue – Förderschule für Körperbehinderte 
 Grundschule „Geschwister Scholl“ 
 Friederikenschule – Grundschule 
 Grundschule „Am Akazienwäldchen“ 
 Grundschule am Luisium 
 Grundschule „Hugo Junkers“ 
 Grundschule Ziebigk 
 Grundschule Waldstraße 
 Grundschule Rodleben 
 Grundschule Meinsdorf 
 Sekundarschule „Kreuzberge“ 

 Sekundarschule „An der Biethe“ 

Ziel ist es, dass jeder Schüler einen Abschluss erreicht.   

Für die „Pestalozzischule“ ist als mittelfristiger erforderlicher Sanierungsbedarf die 

Generalsanierung des Schulgebäudes inklusive Sporthalle mit Außenanlage geplant.  
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FS KB „Schule an der Muldaue“ 

Die Förderschule für Körperbehinderte „An der Muldaue“ wird auch weiterhin nicht nur 

Schülerinnen und Schüler aus Dessau-Roßlau, sondern auch aus den Landkreisen 

Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten 

beschulen.  

Die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler an Förderschulen erfolgt nach 

Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes durch das Landesschulamt in 

Form eines Bescheides.  

Derzeit wird an der Umsetzung der Fördermaßnahme „Ersatzbau der Förderschule 

(KB) „Schule an der Muldaue“ gearbeitet. Die Fertigstellung ist zum Schuljahr 

2023/2024 geplant.  

 

FS GB „Regenbogenschule“  

Die Schülerzahlen an der Förderschule für Geistigbehinderte „Regenbogenschule“ 

weisen schon lange eine steigende Tendenz auf. Die Erweiterung der Raumkapazität 

am Standort Breite Str. 6 wurde mittels einer temporären Containerlösung zum 

Schuljahr 2018/19 umgesetzt. Weiterhin nutzt die „Regenbogenschule“ zwei 

Wohnungen in der Rabestraße 27. Mit dem Projekt „Wohnschule“ sollen Kompetenzen 

zur Bewältigung eines weitgehend selbständigen Wohnens vermittelt werden.  

 

In der Förderschule für Geistigbehinderte Zerbst „Schule am Heidetor“ wurden und 

werden SchülerInnen des Stadtteils Roßlau (durchschnittlich 3 SchülerInnen pro 

Schuljahrgang) mit Förderschwerpunkt ‚geistige Entwicklung‘ beschult. 

Die Beschulung dieser SchülerInnen in der Förderschule für Geistigbehinderte Zerbst 

„Schule am Heidetor“ wird für den Planungszeitraum 2022/2023 bis 2026/2027 nicht 

mehr im bisherigen Umfang möglich sein, weil im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ebenfalls 

ein Schüleraufwuchs festzustellen ist.  

Das bedeutet, dass die SchülerInnen des Stadtteils Roßlau mit Förderschwerpunkt 

‚geistige Entwicklung‘ ab dem Schuljahr 2022/2023 in der „Regenbogenschule“ 

beschult werden.  

Um dem Schüleraufwuchs zukünftig weiterhin Rechnung tragen zu können, erfolgt 

derzeit die Prüfung eines alternativen Standortes für die Förderschule für 

Geistigbehinderte „Regenbogenschule“, weil eine Erweiterung am jetzigen Standort 
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nicht mehr infrage kommt. Das Ergebnis des Prüfauftrages liegt noch nicht vor.  

 

Zur vorübergehenden Unterbringung wird nach Alternativen gesucht.  

 

Da Dessau-Roßlau nicht alle Förderschwerpunkte in den Schulen abdecken kann, 

werden Schülerinnen und Schüler aus Dessau-Roßlau entsprechend ihres 

Förderbedarfes außerhalb der Stadt Dessau-Roßlau beschult.  

Im Schuljahr 2020/2021 besuchten 72 Schülerinnen und Schüler mit besonderen 

Ausrichtungen aus Dessau-Roßlau Förderschulen außerhalb der Stadt Dessau-

Roßlau.                      

 

 

 

 

 

externe Förderschulen mit besonderen Ausrichtungen, die z. T.  Schüler im  
in Dessau-Roßlau nicht vorgehalten werden Sj. 2020/21 

Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle 3 
"Herrmann von Helmholtz"  
Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle 4 
"Albert Klotz"  
Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle 1 

  
Sprachheilschule Halle 0 

  
Schule mit Ausgleichsklassen Belleben 0 

  
Schule mit Ausgleichsklassen Bernburg 1 
"Friederike zu Anhalt"  
Schule mit Ausgleichsklassen Pretzsch 8 
"Adolf-Reichwein-Schule-Schloß Pretzsch"  
Förderschule für Geistigbehinderte Zerbst "Schule am Heidetor" 28 
(Beschulung Dessau-Roßlauer Schüler ab Schuljahr 2022/23 nicht mehr im bisherigen 
Umfang möglich) 

 

Förderschule mit Ausgleichsklassen und dem weiteren  27 
Förderschwerpunkt Lernen Güterglück  

  
Gesamt: 72 
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3.6. Schulen in freier Trägerschaft  

In Dessau-Roßlau werden vier Schulen in freier Trägerschaft vorgehalten 

1. Evangelische Grundschule, Schillerstr. 37a, 06844 Dessau-Roßlau, 
2. Freie Sekundarschule, Wasserwerkstr. 19, 06842 Dessau-Roßlau, 
3. Liborius-Gymnasium, Rabestr. 19, 06844 Dessau-Roßlau, 
4. Freie Waldorfschule, Chörauer Str. 37, 06847 Dessau-Roßlau 

Schülerzahlen der Schulen in freier Trägerschaft 

Schulen in freier Trägerschaft Schülerzahlen       
 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

Evangelische Grundschule  159 159 137 114 93 62 61 
Freie Sekundarschule 144 144 139 135 133 130 124 
Liborius-Gymnasium 656 666 648 624 608 579 544 
Freie Waldorfschule  68 84 64 49 32 16  
*Die Schülerzahlen wurden anhand der aktuellen Schülerzahlen und Übergangswerte 
dargestellt bzw. berechnet und spiegeln nicht die tatsächliche Entwicklung zukünftiger Jahre 
wider 

Die evangelische Grundschule wurde zweizügig eingerichtet mit einer 

durchschnittlichen Jahrgangsstärke von ca. 40 Schülern.  

Die freie Sekundarschule wurde zweizügig eingerichtet mit einer durchschnittlichen 

Jahrgangsstärke von ca. 40 Schülern. 

Das Liborius-Gymnasium wurde dreizügig eingerichtet mit einer durchschnittlichen 

Jahrgangsstärke von ca. 80-90 Schülern.  

 

Die Waldorfschule hat zum Schuljahr 2019/2020 ihren Schulbetrieb aufgenommen. 

Aktuell werden 68 Schülerinnen und Schüler von Klasse 1-4 in der Waldorfschule 

beschult. Ab dem Schuljahr 2021/2022 beginnt die Sekundarstufe I mit dem 5. 

aufwachsenden Schuljahrgang. Derzeit sind noch keine belastbaren Daten 

vorhanden, aus denen sich Prognosen zum Anwahl-Verhalten ableiten lassen können. 

Die Wahl der Personensorgeberechtigten für die Waldorfschule hat eine zusätzliche 

Minimierung der Schülerzahlen in den städtischen Grundschulen und zukünftig in den 

weiterführenden Schulen zur Folge.   
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3.7. Inklusion 

Neben der Beschulung von Schülerinnen und Schülern in Förderschulen erfolgt in den 

allgemeinbildenden Schulen in Dessau-Roßlau der gemeinsamen Unterricht von 

Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf.  

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Bildungs-, Beratungs- und 

Unterstützungsbedarf erhalten durch individuell angemessene Förderung im 

Unterricht eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende Bildung.  

Pädagogische Förderung ist beispielsweise notwendig bei besonderen 

Lernschwierigkeiten der Kinder und Jugendlichen. Darunter können unter anderem 

Probleme beim Sprechen, Lesen und Schreiben (Schriftspracherwerb), beim Rechnen 

und in mathematischen Lernprozessen sowie im Verhalten fallen. Diese 

Lernschwierigkeiten können ohne besondere Fördermaßnahmen nicht alleine 

bewältigt werden.  

 

Im Schuljahr 2020/2021 betrug die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in den allgemeinbildenden Schulen der Stadt 

Dessau-Roßlau im gemeinsamen Unterricht 

 in den Grundschulen   3,08 % 

 in den Sekundarschulen   5,18 %  

 in der Gemeinschaftsschule  2,96 % 

 in den Gymnasien    0,40 %. 

 

3.8. Schulwege und Schülerbeförderung  

Die Beschulung sollte unter Einhaltung zumutbarer Schulwege stattfinden. Dabei soll 

die Fahrzeit in eine Richtung 60 Minuten (Primarstufe) und 90 Minuten 

(Sekundarstufen I und II) nicht überschreiten. Die Schülerbeförderung ist in Dessau-

Roßlau in der ‚Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Dessau-Roßlau‘ 

geregelt. Grundsätzlich sind die Schulwege in Dessau-Roßlau zumutbar und sicher. 

Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf zu den jeweiligen 

Schulstandorten erfolgt über Fahrdienste.  
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3.9. Schulen des zweiten Bildungsweges 

In der Stadt Dessau-Roßlau besteht die Möglichkeit, an der SekS „Friedensschule“ 

eine Abendsekundarschule zu besuchen, um einen Hauptschul-, Realschul- oder 

erweiterten Realschulabschluss zu erwerben.  

Die Durchführung von Schulungen ist jedoch an entsprechende Teilnehmerzahlen 

geknüpft. Bei zu geringer Teilnehmerzahl besteht die Möglichkeit, eine 

Abendsekundarschule bzw. ein Abendgymnasium in Halle (Saale) oder Magdeburg zu 

besuchen.  
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